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[AUSZUG AUS DEM ABSCHIED DER JAHRRECHNUNG VON BADEN, DIE ] HERR¬
SCHAFT HEIDEGG BETREFFEND

[Beschluss der die Freien Aemter reg . Orte : ]



"Fürtragende wie das er [Heinrich Fleckenstein]  von seines H.

Schwechers Landtvogten [der Freien Aemter ] Caspar Kündige  seligen 3

bei Leben des Raths der Statt Luzern 3 hinderlassnen Miterben die Burg und

Schloss Haidekh [ 1618 ] , sambt aller Zuogehörung 3 Rechtsarminen und Grechtig-

kheiten erkhaufft 3 daher die halbe Burg und [Baldegger ] See sambt anderen

stukhen und gütern unseren H. und Obern [der in den Freien Aemtern reg . Orte]

empfehig worden 3 wessetwegen beide unser gewester Landtvogt [Oswald  II . ]

Zurlauben und Jetziger Regierender Landtvogt [Hans Ulrich ] E l s e n e r

[gen . Milt ] praetendieren 3 von Jmme solch Mannlehen zu empfahen schuldig seye.

Wann dann besagter Landtvogt Zurlauben eben Jnn diser unser haltenden Jarrech-
1

nung deswegen ein Urkhundt usgebracht 3 das namblichen er Jmme geben solle

80 Kronen und 10 an costen 3 so falle Jme schwär für 3 wann er Jezigem Landt¬

vogt Elsener auch sovil geben müesste 3 das er nit schuldig were 3 derhalben

sein dienstfreundlich bitt und begeren an uns 3 wir wolten nit nur allein solch

gegeben Urkhundt ufheben und annulieren 3 sonder auch der Sachen bschaffenheit

nach unsere bessere erlüterung darin thuon 3 welle er demselbigen gern nach-

khormen und geleben 3 wie nit weniger seye sein bitt 3 wir wolten auch Jhme

seine diser Burg und Schlosses habende brief und Sigell 3 allt Harkhommen 3

Bruch und guete gwonheiten bester formb . . . bestätigen 3 das habe er umb uns

Jnn gebür zu beschulden.

Wann nun wir sein H. Haubtman Fleckensteins für - und anbringen weitleüfig an¬

gehört und verstanden 3 habent wir uns nach erdurung und beschaffenheit der

Sachen hierinnen dergestalten erlüteret und erkhent . Das namblichen er Herr

Haubt . Fleckenstein obbemeltem unserm allten Landtvogt Zurlauben den halben

theil obiger 80 Cronen sambt 10 Cronen für den costen und dann den andern hal¬

ben theil unserm Jezigen Landtvogt Elsener geben und bezalen 3 damit sy diser

alteration vernügt sein sollen.

Also und hieruffen so . . . bestätigen wir Jme Jnn unser H. und Obern Namen alle

seine Regalia 3 Freyheiten 3 Recht und Grechtigkeiten 3 Jnn bester bestendigster

Formb 3 als das beschehen kan und mag.

Bei welchem allem alle und Jede unsere Jezig und Könfftige Regierende Landt¬

vogt Jnn freyen Embtern handthaben 3 schüzen und schirmen söllent 3 crafft dis

briefs . . .

7 [reg . ] Orth . NB. us dem Manual uf der Jarrechnung gemelten Jars : Haubtman

Flekhenstein von Luzern 3 so das Schloss Haidekh erkhaufft 3 und das Lehen emp¬

fahen soll . Jst Jmme uferlegt dem Landtvogt [Elsener 3 gen . ] Millt 40 und dem

Zurlauben SO Cronen zu geben 3 und den gsanten Jedem 1 dublon . "
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